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Gl-Leitsätze

I . Wettbeweösve röot/Mo ndo ntensch utzklo usel

lst ein mit einem Betriebsongehörigen vereinbortes Wetbewerbs-
verbot fur die Zeit noch Beendigung des Dienstuerhöltnisses mongels
Vereinborung einer Korenzentschödigung nichtverbind lich, so wird es

nicht dodurch wirksom, doß der Betreffende spöter Geschöftsführer
des Unternehmens (einer Steuerberotungs GmbH) wird.
IOLG Koblenz,UrI.v.l.B.l9B5 - 6 U 618/85, WM l9B5,l4B4)

Anmerkung:
Gemöß $ Z4 Abs. 2llGB erfordert ein wirksomes Wettbewerbsverbot
die Vereinborung einer Entschödigung. Dieses Erfordernis gilt nichtfür
eine Wettbewerbsklousel, die zwischen einer GmbH und ihrem

Geschöftsführer vereinbort wird. Dobei ist es gleichgültig, ob der
Geschöftsführer zugleich Gesellschofter ist (vgl. BA NJW 1984,2366
: WM 1984,996L Wird ein Arbeitnehmer spöter Geschöftsführer
der Steuerberotungs GmbH, so wird die ursprünglich unwirksome
Mondontenschutzklousel nicht outomotisch wirksom. Noch Auf-
fossung des OLG Koblenz hAte die Steuerberotungs GmbH mit dem

Geschöftsführer eine entsprechende Einigung herbeiführen müssen.

2. Sozietöt von Anwoltsnotor und Steueöeroter?

Ein Anwoltsnotor konn sich nicht mit einem Steuerberoter, der nicht

zugleich Rechtsonwolt ist, zur gemeinsomen Berufsousübung ver-
binden (Bestötigung der bisherigen Rspr: - BGH DNotZ l98l, 1331.

{BGH, Beschl.v. 14.10.1985 - NotZ 3/85, DNotZ 1986,3071

3. Angebot unedoubter Rechtsberotung

Bietet ein nicht eingetrogener Verein im Rundschreiben sowohl wirl-
schoftliche ols ouch rechtliche Berotung in Wettbewerbsobsicht on,
so verstößt er gegen die guten Sitten des Wettbewerbs.
{OLG Fronkfurt/M., Urt.v. 11.4.1985 - 6 U l89l83)

Gl-Leitsötze

eine entsprechend weitgehende Prüfungspflicht des Beklogten ouf-
grund schuldrechtlich bindender Vereinborung der Porteien in die Tot

umgesetzt werden. Dos ober ist noch den vorongegongenen Aus-

führungen gerode nicht geschehen.

Die unbestrittene Totsoche, do0 der Beklogte stets sömtliche Belege

beim Klöger onforderte, sogt über Art und Umfong seiner vertroglich
geschuldeten Tötigkeit nichts. Die Behouptung des Klögers schließlich,

der Beklogte hobe onhond dieser Belege totsöchlich die Buchführung

im einzelnen nochgeprüft, beruht ersichtlich nur ouf einer Vermutung

und ist schon ous diesem Grunde unerheblich.

Revision durch TelebrieflTelekopie

'1. Telebrief: Die neue technische Ubermittlungsform von Schriftstücken

mit Telebriefverfohren der Deutschen Bundespost genügt den Form-

erfordernissen für die Revisionseinlegung ($120 Abs.i der Finonz-

gerichtsordnungl. Bei Ubersendung eines fristgebundenen Schrift-

sotzes gehort es dobeizu den Sorgfoltspflichten des Absenders, sich

bei der Telebriefstelle über die Loufzeiten und Zustellformen eines

Telebriefs zu informieren und bei drohendem Fristoblouf die beson-

dere Zustellform des Eilbriefs zu wöhlen.
(BFH, U11.v. 20.3.1986 - lV R l82l83,5/)

2. Telekopie: Eine Rechtssoche hot grundsötzliche Bedeutung, wenn zu

erworten ist, doß die Entscheidung im künftigen Revisionsverfohren

dozu dienen konn, die Rechtseinheit in ihrem Bestond zu erholten
oder die Weiterentwicklung des Rechts zu fördern. Dos ist nicht schon

desholb der Foll, weil die Rechtsfroge bisher noch nicht höchstrichter-

lich entschieden worden ist. An der grundsörzlichen Bedeutung fehlt
es, wenn die Behondlung der Rechtsfroge durch dos Finonzgericht

der eindeutigen Rechtsloge und der ollgemeinen Auffossung im

Schrifffum entspricht.
(BFH, Urt.v. 14.3.1986 -VlB 44/B4l
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Hoftun g d es Steuerberolers,/Wirlschoftsp rüfers
- Auftrog, Aufbereitung der Buchführung

- Auftrogserweiterung durch einseiiige Erklörungen des Mondonten?
{LG Homburg, Urt.v. 3l.B.l9B3 -19 0 275/B3l

Zurückbeholtung von Mqndontengeldern
und Strqfborkeit wegen Unlreue
- Umfong derTreuepflicht im Anwoltsvertrog
(BGH, Urt.v.30.l0.l9B5 - 2 StR 383/85, RBeistond 1986,l0)

Leitsötze (d.Verf.),

l. Zum Auftrogsinholt' ,,Aufbereitung der Buchführung"
2. Keine Auftrogserweiterung: Mondont erklort, bei der Buchführung

nicht gonz sicher zu sein.

Aus den Gründen:

l. Dem Steuerberoter oblog - neben den nicht im Streit befindlichen
Tötigkeiten - nur die ,,Aufbereitung" der vom Mondonten selbst über-
n om menen Buchf ü h ru n g. Der o uf d iese Weise ei n geg renzte Tötig keits-
bereich des Steuerberoters umfoßte noch Auffossung des erkennen-
den Gerichts nicht eine vollstöndige und lückenlose Uberprüfung oller
Buchungsvorgönge. Ein e dero rf weitgehend e Prüf u n gspf licht wü rd e im

Ergebnis do ro uf h ino uslo ufen, doß der Steuerberoter die Buchfü h ru ng
des Mondonten vollen Umfongs hötte nochvollziehen müssen. Ein so
weit gefoßter Pflichtenkreis wird von dem Begriff der Aufbereitung
nicht gedeckt. Dieser setztvielmehr eine fertiggestellte, d. h. nicht noch-
beorbeitungsbedurFtige Buchholtung vorous.

Versteht mon den Begriff der Aufbereitung im Wortsinne, so stellt sich
noch Auffossung der Kommer durchous die Froge, ob der Steuer-
beroter überhoupt verpflichtet wor, die Journoleintrogungen ouf ihre
Ubereinstimmung mitden zugrunde liegenden Belegen zu überprüfen.
Selbstwenn mon dies indessen grundsötzlich beioht, beschrönkte sich

eine derortige Uberprüfungspflicht ollenfolls ouf die Vornohme von
Stichproben.

2. Die Behouptung des Mondontön, er hobe den Steuerberoter bereits
bei der ersten Besprechung dorouf hingewiesen, do0 er, der Klöger,
in der Buchführung noch nicht gonz sicher sei und doß der Steuer-
beroter fehlerhofte Eintrogungen korrigieren möge, führt zu keiner
onderen Beurteilung.

Eine domit vom Klöger verfolgte Absicht, iegliches Risiko eigener
Fehlleistungen bei der Buchführung ouszuscholten, konnte nur durch

Leitsolz:

Ein Rechtsonwolt, der den von der Treueobrede umfoßten Aufgoben
no ch kom mt, es ied och no ch Verlro gsbeend ig u n g pf I ichtwid rig u nterlößt,
Geld on seinen Mondonten herouszugeben, begeht keine Untreue
gem. $ 266 Abs.l SIGB.

Aus den Gründen:

Verstoßen hot er ollein gegen die Verpflichtung, dos Geld noch Vertrogs-
beendigung on seine Mondontin ouszukehren. Domit hot der Ange-
klogte ober nicht einer Treue-, sondern lediglich einer bloßen Schuldner-
pflicht zuwidergehondelt (Hübner, LK o.o.O.). Auch eine vertrogliche
Beziehung, die sich insgesomt ols Treueverhöltnis i.S.d. 9266 SIGB
dorstellt, konn Verpflichtungen entholten, deren Verletzung nicht vom
Untreuetotbestond geschützt ist.

Moßgebend sind lnholt und Umfong derTreueobrede, so wie sie sich ous
den Vertrogsvereinborungen und deren Auslegung noch Treu und
Glouben ergeben.

Noch den bisherigen Feststellungen werden noch derAbönderung des
Anwoltsvertroges nur die Pflichten des Angeklogten zur Verwohrung
und Anlegung des überlossenen Geldes von der Treupflicht umfoßt.

Der Angeklogte hotte dos Geld zinsbringend onzulegen, er durFte es

nicht ongreifen und nicht geföhrden. Diese vom Angeklogten über-
nommene Geschöftsordnung gestoltete dos Verfrogsverhöltnis ouch zu

einem Treueverhöltnis. Nur die Verletzung dieser spezifischen Treue-

pflichten wöre eine Untreuehondlung gewesen.

Die Pflicht, dos Geld rechtzeitig herouszugeben, unterschied sich nicht
von den Herousgobe- und Rückerstottungspflichten onderer Schuld-
verhöltnisse, die regelmößig keine Treueobrede entholten. Erfüllt etwo ein
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Dorlehensnehmer noch Kündigung den Rückzohlungsonspruch nicht,

so begehi er - ungeochtet des nochholtigen lnteresses des Dorlehens-

gebers on der Erfüllung dieserVerpflichtung - alvar einen zivilrechtlichen

Vertrogsbruch, ober nicht eine ols Untreue zu bewertende Hondlung.

Ebenso verhölt es sich, wenn der Verwohrer einer Soche sie nicht recht-

zeitig herousgibt. Nichts onderes gilt für den Treunehmer, der ollen

Aufgoben nochkommt, die von derTreueobrede umfo0twerden, iedoch
die Verwirklich ung eines Hero usgo be- oder Erstottu ngso nspruchs seines

Verlrogsportners nicht sogleich erfüllt und dodurch dessen Reolisierung

verzögert.

erst die erforderlichen Unterlogen onfordern und ordnen mußte,

wie er behouptet. Auch dos fuhrt noch nicht dozu, do0 die
Angelegenheit ous dem Rohmen des Normolen föllt.

b) Die Erwögungen zur Beorbeitung der Einkommensteuererklörun-

gen gelten in gleicher Weise ouch für die vom Klöger durch-
gefü h rten Einspruchsverfoh ren h insichtlich d er bereits erg o n g en en

Ein kom mensteuerbescheide.

Der Antrog vom 13.4.,1983 sowie die Einspruchsbegründung vom

13.5.1983 - betreffend den Steuerbescheid für dos Johr 1979 -
reichen inholtlich nicht ous, dos Uberschreiten der Mittelgebühr
zu rechtfertigen. Die dort ongeführte Literotur und der Umfong des

Schriftsotzes deuten nicht ouf einen oußergewöhnlichen, ous dem

Rohmen follenden Arbeitsoufwond und Schwierigkeitsgrod hin.

Doß der Bescheid, um welchen es ging, bereits rechtskröftig wor,

wor eindeutig. Doß der Klöger mit seinem Einspruch Erfolg gehobt
hot, spielt fur die Berechnung der Gebuhr keine Rolle.

Hinsichtlich des Einspruchs für l9B0 entfollt eine Erhöhung der
Mittelgebühr schon deswegen, weil der Klöger insoweit den
Einspruch nichi begründet hoi {vgl. hierzu' Schriftsotz des Klögers

vom 8.2.1985, S. 3, Bl. 30 d.A.l.

c) Hinsichilich der ieweiligen Uberschußberechnungen hot der Klöger
gleichfolls keine ousreichenden Gründe dorgeton, welche den
Ansotz der Höchstgebühren rechtfertigen könnten.

Anmerkung:

Dos Udeil des OLG Düsseldorf stellt eine konsequente Anwendung von
$ ll StBGebV dor'

,,lst fü r die Gebü h ren ein Ro h men vorgesehen, so bestim mt der
Steuerberoter die Gebü hr im Einzelfo I I u nter Berücksichtigu n g

oller Umstönde, insbesondere der Bedeutung der Angele-
genheit, des Umfongs und der Schwierigkeit der beruflichen

Totigkeit noch billigem Ermesseni'

Die in $ll beispielhoft genonnten Umstönde, die bei der Bemessung zu

berücksichtigen sind, sind durch die Einkommens- und Vermögens-

verhöltnisse des Mondonten zu ergönzen (vgl. $ 12 BRAGO; Mittelsteiner-
Scholz, StBGebV 5.22L Für die gleiche Leistung hot ein wirtschoftlich
gutgestellter Auftroggeber eine höhere Vergütung zu entrichten ols ein

weniger bemittelter Mondont {eb. Gerold/Schmidt, B. Aufl. 92f2. Bl.

Amts pfl ichtuerletzu n g d es Fino n zo mles,/Hoftun g
des Steuerberqlers
- Zinsen für Steuerrückvergütungen, S 236 AO

- Festsetzungsveriöhrung, $239 Abs.lZiff.3 AO

- Rechtsprechungshinweis zur Amtshoftung des Finonzomtes
(OLG Koblenz,Ut.v.22.5.1985 - I U 712/B4l

Leitsötze:

l. Zinsen für Steuerrückvergütungen sind von Amts wegen rechtzeitig

festzusetzen.

2. Die steuerrechtliche Festsetzungsveriöh rung schlie0t zivilrechtliche

Amtshoftu n gso nsprüche wegen schu ld hofter Verletzu n g iener Pflicht

nicht ous.

3. Vorrongig ouf Schodenersotz hoftet iedoch ein Angehöriger der

steuerberotenden Berufe, der den Berechtigten vedreten und die

Veriöhrung nicht verhindert hot.

Aus den Gründen:

Amtspflichwerletzung des Fino nzomles

Der von den Berufungsbeklogten beerbte frühere Klöger erhielt in den

Johren 1978 und l9Z9 Sieuerrückvergütungen. Die Festsetzung von

Zinsen hierfür lehnte dos Finonzomt durch Bescheid vom l7.9.l98l mit
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Geb ü h ren recht/Sleuerberotergeb üh renverord n un g
- Höchstgebühr oder Mittelgebühr?

- Unwirkso m keit einer Erfolgsbeteiligu ng

- Anmerkung
(OLG Düsseldorf, Urt.v. 30.4.1986 - lB U 15/86 -, rkr.)

Leitsofz:

Fordert der Steuerberoter ols Honoror die Hochstgebühr, so muß er im
Prozeß die Gründe für eine Uberschreitung der MittelgebUhr dorlegen
und bewiesen.

Aus den Gründen:

l. Erfolgsbeteiligung

Auf die vom Klöger besirittene Dorstellung der Beklogten, es sei
zwischen den Porteien eine Erfolgsbeteiligung vereinborf worden,
kommt es nicht on.

Eine solche Vereinborung wöre - dos hot schon dos Londgericht
zuireffend ousgeführt - unwirksom, und 

^Nor 
gemöß $4 StBerG

(Gehre, StBerG, $99 Rdnote5; Eckert/Böttcher, StBGebV Anmerkung
1.2.8 vor 5l).

2. Höchstgebühr oder Mittelgebühr?

Dos dem Klöger zustehende Honoror richtet sich infolgedessen noch
der Steuerberotergebü h renverord n u ng. Die entsto ndenen Gebü h ren
sind lediglich in Höhe der Mittelgebühren berechtigt

ol Soweit der Klöger für die Erstellung der Sfeuererklörungen der
Johre 1979,1980 und i98l die HöchstsöLe berechnet, ist dies noch
$ ll Steuerberotungsgebührenverordnung nicht gerechifertigt Aus
dem Vorbringen des Klögers ergibt sich nicht, doß es sich insoweit
um eine ous dem Rohmen des Normolen follende Tötigkeit und
Angelegenheit hondelt. Es isi insbesondere unerhebJich, doß
bereits Sieuerbescheide vorlogen und - zum Teil - bestondskröftlg
woren. Für eine dodurch bedingie besondereTötigkeit des Steuer--
beroters sind besondere Gebühren vorgesehen. Diese mocht der
Klöger hier ouch geltend. Ebenso ist es unerheblich, doß der KlöEer

der Begründung ob, die Festsetzungsveriöhrung sei Endel979 bzw. l9B0
eingetreten. Dogegen legte der Fochonwolt D für den Klöger Einspruch

ein, nohm diesen ober im November l98l zurück. Der Schodenersotz-
kloge in Höhe von 6.335,50 DM nebst Zinsen hot dos Londgericht mit

der Begründung stottgegeben, der zustöndige Beomte der Finonz-

verwoltung hobe es omtspflichtwidrig unterlossen, die Zinsen rechtzeitig
festzusetzen.

Die Berufung des beklogten Londes istzulössig und hot Erfolg. Die Kloge
ist (derzeitl unbegründet, weil eine onderweitige Ersotzmöglichkeit nicht
ousgeschlossen werden konn ($839 Abs.l Solz2 BGB, Art.34 GG).

Ebenso wie dos Londgericht geht der Senot dovon ous, do0 dos Finonz-

omf von Amts wegen verpflichtet wor, die Zinsen zugunsfen des Klögers

rechtzeitig festzusetzen ($$ 236 fl AO), und doß eine schuldhofte

Verletzung dieser Amtspficht zivilrechtliche Schodenersolzonsprüche
begründen ko n n. Die steuerrechtl ichen Vorsch riften ü ber d ie Festsetzu n gs-

veriöhrung schließen Ansprüche ous Art.39 GG nicht ous. Die vom
Beklogten in Bezug genommene Entscheidung BGHZ 11, 212 f. betrifFt

einen gonz onderen Foll; dort hotte der Klöger es unterlossen, einen
vermeintlichen Anspruch o uf Tren n un gsentschödig u ng rechtzeitig einzu-
klogen, wöhrend es hier dorum geht, do0 ein schuldhoftes Unterlossen
der Finonzverwoltung zur Festsetzungsveriöhrung geführt und dem
Klöger den Zinsonspruch genommen hot. Gemö{J 947 AO ist der Zins-

onspruch erloschen.

Entgegen der Ansicht des Londgerichts hotfe ober die Rücknohme des
Einspruchs im Johre l98l eine steuerrechtliche Bedeutung, die sich ouf den
Schodenersotzonspruch ouswirkt Denn wie in der Klogeschriftzutreffend
hervorgehoben wird, wor durch das Schr,eiben vom 21.12.1979 noch vor
Ablouf der gesetzlichen Festsetzungsver[öhrung Ende 1979 ein Fest-

setzu ngsontrog gestel lt worden.

DerAntrog vom 21.12.1979 ist vorJohnesende beim zustöndigen Finon,z-

omt eingegongen. Unerheblich ist, dofl er wegen des Zusotzes ,,Finonz-
kosse" zunöchst dieser Verwoltungsobteilung vorgelegt wurde und do{J

dos Finonzorn,t vor Johresende den Antrog nicht mehr beorbeitete, weil
die Belrorde EnerEie spo,rte. Der Zugon,g in d'er BehOrde genügt.

Dieser: Antrog hotte gemö0 S$239 Abs.l Salz2'Nr: 3 und Sotz I i.Vrn.

lZl,Abs" 3 Sotz I AO zu r pelige, doß d ie Festsetzu n gspf I icht n icht schon l9Z9
oder 1980 endete, sondern erst mit der unonfechtboren Entscheidung
über die beon,tr,'ogte Zinsfestsefzung, olso er:si mit der Rücknohme d,es

Einspruchs im J'ohre l98l.
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Primöre Hoftung des Steueöeroters

Dem Klöger persönlich konn nicht ongelostet werden, doß er dos nicht

erkonnt und nicht dorouf bestonden hot, doß der Einspruch weiier
verfolgt wurde (g 839 Abs.3 BGBI.

Der Fochonwolt, der ihn lg8l unstreitig vertrot, hötte die steuerrechtliche

Loge ober möglicherweise erkennen können und den Einspruch nicht

zurücknehmen dürfen, so doß er dem Klöger ersotzpflichtig geworden
sein könnte.

Der Klöger und seine Erben, die Berufungsbeklogten, hoben keinen

Sochverho lt vorgetro gen, d er ei nen solchen Ersotzo nspruch o ussch lösse.

Gemöß $ 839 Abs.l Sotz2 BGB besteht doher (nochl kein Amtshofiungs-

onspruch.

Erst wenn die Berufungsbeklogten vergeblich versucht hoben werden,
einen Ersotzonspruch gegen den Fochonwolt durchzusetzen, köme eine

Hoftung des beklogten Londes in Froge, dessen Beomte ebenfolls den
Eintritt der Festsetzu n gsveriö h ru n g veru rsocht ho ben.

Weiteführende Rechtsprechungshinweise zur Amtshoftung

des Finonzomtes

Der Senot konn, wie ousgeführt ist, nicht dovon ousgehen, doß, pflicht-

widrig verursocht durch die Beklogfe, zu Unrecht gegen den Klöger

Steuern festgesetzt worden sind. Domit entfollen ober ouch dieienigen

Voroussetzungen, welche es rechtfertigen könnten, der Beklogten die

Kosten onzulosten, welche durch die Einscholtung des Steuerberoters

Dr. W. dem Klöger entstonden sind oder in Zukunft noch entstehen

können.

Der Klöger vertritt die Auffossung, hinsichtlich der für die Johre 1974 und

l9Z5 no cherhobenen Steuern fol ge d ie Schodenersotzverpf lichtu n g der

Beklogten bereits dorous, do0 sie die om 6.4.1982 ongeordnete

Erweiterung der Betriebsprüfung und domit die folgende Steuernoch-

erhebung nicht verhindert hobe. Dos önded indes on der rechtlichen

Beurteilung hinsichtlich des eingeklogten Schodenersotzonspruchs

nichts.

Auch insoweit fehlt es on der Feststellborkeit eines ouch nur möglichen

Schodens, weil nicht festzustellen ist, doß die für diese Johre nocherho-

benen Steuern totsöchlich nicht geschuldet wurden.

Entgegen der vom Klöger vertretenen Auffossung liegt ein Schoden

nicht schon dorin, doß diese Steuern überhoupt noch von dem Klöger

erhoben worden sind. Selbst wenn - wos indes hier nicht der Foll wor -
die Beklogte bei pflichtgemöDem Verholten eine Erweiterung der

Betriebsprüfung und domit die Nochforderung geschuldeter Steuern

mit Erfolg hötte verhindern können, schuldete sie dem Klöger wegen

Nichteintritts dieses Erfolgs nicht Schodenersotz.

Es ist nichtAufgobe eines steuerlichen Beroters und deswegen ouch nicht

ln ho lt ei nes rechtmößigen Steuerberotu n gsvedro ges, den Auftro g g eber
dovor zu bewohren, do0 er totsöchlich geschuldete Steuern nicht be-

zohlen muß (vgl. $52 StBerG und Gehre, StBerG,l98l g5Z Rdnr.12 und

Rdnr. 3ll.

Die Zq h lu n g totsöch lich gesch u ld eter Steuern stel lt deswegen g ru ndsötz-

lich ouch keinen Schoden dor, für welchen ein Steuerberoter bei Pflicht-

verlefzung gegenüber seinem Auftroggeber oufzukommen hot (vgl.

Gröfe/Suhr, Die Hoftung des Steuerberoters S.65 und 66; Spöth, Diezivil-

rechtliche Hoftung des Steuerberoters, 1977 Rdnr. 236, 5. 143; Tousend,

Die Hoftung des Steuerberoters gegenüber Unternehmen und Finonz-

omt,1979, Nr.8.3, S. 1311.

I . Unbegründete Steuerveronlogung

- Amtspflicht bei Ermittlung der Steuerpflicht und

bei Festselzung der Steuer -

2. Unbegründeter Hoftungsbescheid

3. Doppelte Eingobe von Beiriebseinnohmen und

Gewinn

4. Yerzögerte Sochbehondlung des Finonzomtes bei

Vollziehung eines unrichtigen Steuerbescheides

5. Absichtliche Unterdrückung von Antrögen des

Steuerpflichtigen

6. Schödigung eines Steuerpflichtigen durch Ein-

legrng eines Rechtsmittels noch Fristoblouf

- Amtspflicht zur Beochtung der Verfohrens-

vorschriften -

RGZ Bd.165,257;
BGHZBd. 39,77;
BGHZVeTsR 196i,

S.533 {betrifft'
Schörzungs-
veronlogungl

LG München,
BB 1959, S,874

LG München l,

DSIR t980,103

BGH WM 1963,
349

RGZ Bd. 157,197

90

BGHZ 8d.2I,359
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Pouschole - nichi nochprüfbore - Behouptungen können nicht zur
Grundloge für eine Beweiserhebung durch Einholung eines Soch-
verstöndigeng utochtens gemocht werden.

Es ist nicht Aufgobe eines steuerlichen Beroters, den Mondonten dovor
zu bewohren, doß er totsöchlich geschuldete Steuern nicht bezohlen
muß.

Aus den Gründen

b. Es genügt nicht, doß der Klöger in diesem Zusommenhong ouf die
ergongenen Steuerbescheide verweist (schriftsoiz vom 30.12.1985,

Bl. 186 GA). Diesen Steuerbescheiden konn der Senot lediglich ent-
nehmen, doß gegen den Klöger Steuern in dieser Höhe festgesetzt
worden sind. Sie geben ober keinen Aufschluß dorüber, ob und
inwieweit diese Sieuern möglicherweise zu Unrecht festgesetzt
worden sein sollten. Dozu hötte der Klöger etwos Konkretes vor-
trogen müssen (vgl. hierzu ouch Gröfe/Suhr, Die Hoftung des Steuer-
beroters in zivilrechtlicher, steuerrechtlicher und steuerstrofrechtlicher
Hinsicht, 1978, S. 671.

c. Ebenso genügi nicht der weitere Vortrog des Klögers ouf S.2 des
bereits ongeführten Schriftsotzes vom 30.12.1985 (Bl. IBZ GAl, doß
,,die ursprünglich obgegebenen Erklörungen zutreffend gewesen
seien, sie hötten ouf der Buch{ührung bosiert, welche die Beklogte fur
den Klöger erstellt hobe, die Anderung oufgrund der Betriebsprüfung
seien in vollem Umfong unberechtigt gewesen (sochverstöndigen-

gutochten)'1

Diese pouschole Behouptung istfür den Senot nicht nochprüfbor und
konn schon deswegen nicht zur Grundloge für eine Beweiserhebung
durch Einholung eines Sochverstöndigengutochtens gemocht
werden.

3. Der Klöger will die Beklogte ouch für dieienigen Kosten veroniwodlich
mochen, welche mii der Aufbereitung des Totsochenmoteriols durch
seinen ietzigen steuerlichen Beroter ongefollen sind und onfollen
werden (Schriftsotz des Klögers vom 30.12.1985 ouf S. 2,8l..187 GA
sowie Rechnung des Steuerberoters Dr.W. on den Klöger vom
31.12.1983, 8l,.177 GAl. Auch hier ist indes eine schodenursöchlich
gewordene Verontwortlichkeit der Beklogten nichi festzustellen.

7. Yerlelzung des Steuergeheirnnisses durch Strof-

sochenstelle des Finonzomtes

B. U n beden klichkeitsbescheinigu ng des Finonzomtes

bei Kreditgewöhrung des Londes zur lndustrie-

onsied[ung

9. Zwongsvollstreckung wegen SteuerForderung in
Eigentum eines Dritten mit onschlie$enden Ver-

steigerung ohne vorherige K[örung der Eigenfums-

verhöltnisse

- Amtspflichten in Vollstreckungsverfohren -

10. Freigobe einer Sicherheit zum Nochteil eines

Ste u e rgeso mtsch u ld ners

I I . Pflichturidrige Forderungspföndung durch dos
Finonzomt

12. Schödigung durch Vorgehensweise der Steuer-

fohndung

13. Nichtbeochtung eines Antroges ouf Verrechnung
von Umsotzsteuerguthoben

14.Zvr Froge omtspflichtwidrigen Vorgehens von

Beomten der Finonrverwoltung bei Erwirkung und

Vollzug eines Durchsuchungs- und Beschlog-
nohmebeschlusses

15.Zur Pflicht des Finonzomtes zur sochgerechten,
d. h. richtigen und unmißverstöndlichen sowie
vollstöndigen Auskunftserteilung und Aufklörung
bei Abtretung von Steuerguthoben

BGH StB 1981,147,
vgl. ouch RG JW
1934,42ü

BGH VersR 1962,
444

tsGHZ 8d.32,24A

BGH N\Ä^/7 1982,
393; VersR 1982,
898 : BB 1982,
1451 : StB 1983,
13 mii Anm. Heine

RG DR 1942,1242

RG JW 1934,2767

OLG Fronkfurt,
siB l98l,36

LG Moinz StBg
1990,203: StB ]981,149

LG Honnover,
881977,t138: DSIR 1977,358: St891977,81

BGHVersRl9B3,37

OLG Homm,
Urr.v.24.7.1981
Gt 2/82
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Unzulössige Rechtsberotung
- Sinn und Zweck des Rechtsberotungsgesetzes

- Unmittelborer Zusommenhong zwischen Rechtsbesorgung und Gewerbebetrieb
(Art.l$$5 Nr.i RBerG)

(OLG Koln, Urt. v. 5.2.198 6 - 6 U 128/85 - rechtskraftig)

Leilsqtz:

U nzu lössige Rechtsberotu n g im Sin ne des Rechtsberotu ngsgesetzes liegt

vor, wenn ein Hersteller im Nomen seiner Vertrogshöndler Abmohn-
schreiben beontworfet, die diese von Mitbewerbern wegen einer vom

Hersteller für seine Vertrogshöndler gescholteten Werbung erholten
hotten.

Aus den Gründen:

Ein unmittelborer Zusommenhong im Sinne des Art l $5 Nr. I RBerG zwi-

schen der Rechtsbesorgung einerseits und dem Gescheft des Gewerbe-
betriebes des Besorgenden ondererseits konn nur donn beioht werden,
wenn die Rechtsbesorgung der Vorbereitung oder Durchführung des

Geschöfts dient, nichi ober, wenn sie dem bereits zur Ausführung ge-

longten Geschöft nochfolgt (vgl. insoweit Altenhoff - Busch - Kompmo nn,

Rechtsberotungsgesetz ,7. Aull.,Art.l $ 5 Rdz. 393,398,4001. Diesfolgtous
dem Sinn und Zweck des Rechtsberoiungsgesetzes einerseits und dem

mit den Ausnohmeregelungen verfolgten Zweck ondererseits. Grund-
sötzlich soll die Rechtsberoiung und Rechtsbesorgung den hierfür

besonders ousgebildeten und durch die Rechtsordnung mit besonderer

Verontwortung ousgestotteten Orgonen der Rechtspflege, den Rechts-

onwölten, vorbeholten sein. Donn ober; wenn die Ausübung eines

Berufes oder derAbschlu0 eines Geschoftes unmöglich gemochtwürde,
wenn nicht im Rohmen des Geschöftsobschlusses eine gewisse rechts-

berotende oder rechtsbesorgende Tötigkeit erloubt würde, soll eine

Ausnohme gelten. So soll etwo beim Verkouf eines Kroftfohrzeuges Rot

und Hilfe im Hinblick ouf die obzuschließenden Versicherungen gewöhrt
werden dürfen, beim Verkouf von für den Export bestimmten Woren im

Hinblick ouf die erforderliche Ausfuhrgenehmigung (vgl. die Beispiele bei

Altenhoff-Busch-Kompmonn, o.o.O., Rdz. 409). Vorliegend wird die
berufliche Betötigung der Beklogten in ihrem Gewerbezweig nicht do-
durch beeintröchtigt, doß ihr die Rechtsberotung und Rechtsbesorgung

Gerling lnformotionen ftir wirtschoftsprüfende, rechts- und sleueöerotende Beruh Gl 7186

im Hinblick ouf die Abwehr von Abmohnungen ihrer Stützpunkthöndler

durch Mitwettbewerber, die ous den von der Beklogten veronloßten

Werbeonzeigen herrühren, untersogt ist. Es bleibt der Beklogten unbe-

nommen, ihre Stützpunkthöndler intern zu beroten oder ihnen onwolt-
liche Unterstützung zuteil werden zu lossen. Die Durchführung der

Werbung für die Stützpunkihandler erfordert es nicht, doß die Beklogte

selbst die Verteidigung der Werbung übernimmf die Verteidigung folgt

der bereits durchgeführfen Werbung noch, sie dient weder ihrer Vor-

bereitung noch ihrer Durchführung {vgl. insoweit die Beispiele bei

Altenhoff- Busch- Kompmonn, o.o.O., Rdz. 4101.

Weiteführende Rechtsprechungshinweise :

Zur Rechtsberotung durch Steuerberoter vgl. OLG Homm, Urt.v.

28. B.l9B5 - 25U273/84 Gl 1986,50 : DB 1986,32und weiterführende

Rechtsprechungshinweise in Gl 1986, 5lf.

Hoftung des Steuerberolers
- Steuernochveronlogung in der Außenprüfung

- Schoden trotz rechtmößiger Steuerfestsetzung?
(OLG Düsseldod Urt. v. 27.2.1986 - 1B U 172/ 851

leitsotz:

Ein Steuerberote; gegen den sein Auftroggeber den Vorwurf erhebt,

die nochtrögliche Ausdehnung einer bereits vorgenommenen Betriebs-

prüfung ouf weitere Zeitröume pflichtwidrig nicht verhindert zu hoben,

hot seinem Auftroggeber nicht Schodenersotz wegen der Sieuern zu

leisten, welche gegen den Auftroggeber oufgrund der erweiterten

Betriebsprüfu n g no chirö g I ich festgeseizt werden.

Leitsötze (d.Verf.),

Die Veronlogung in der Betriebsprüfung fühd nurzu einem Steuerschoden

des Mondonten, wenn er zu Unrechl zvr Zohlung von Steuern heron-

gezogen wird. Dozu muß der Mondont etwos Konkretes vortrogen.
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Unzulössige Rechtsberotung
- Sinn und Zweck des Rechtsberotungsgesetzes

- Unmittelborer Zusommenhong zwischen Rechtsbesorgung und Gewerbebetrieb
(Art.l$$5 Nr.i RBerG)

(OLG Koln, Urt. v. 5.2.198 6 - 6 U 128/85 - rechtskraftig)

Leilsqtz:

U nzu lössige Rechtsberotu n g im Sin ne des Rechtsberotu ngsgesetzes liegt

vor, wenn ein Hersteller im Nomen seiner Vertrogshöndler Abmohn-
schreiben beontworfet, die diese von Mitbewerbern wegen einer vom

Hersteller für seine Vertrogshöndler gescholteten Werbung erholten
hotten.

Aus den Gründen:

Ein unmittelborer Zusommenhong im Sinne des Art l $5 Nr. I RBerG zwi-

schen der Rechtsbesorgung einerseits und dem Gescheft des Gewerbe-
betriebes des Besorgenden ondererseits konn nur donn beioht werden,
wenn die Rechtsbesorgung der Vorbereitung oder Durchführung des

Geschöfts dient, nichi ober, wenn sie dem bereits zur Ausführung ge-

longten Geschöft nochfolgt (vgl. insoweit Altenhoff - Busch - Kompmo nn,

Rechtsberotungsgesetz ,7. Aull.,Art.l $ 5 Rdz. 393,398,4001. Diesfolgtous
dem Sinn und Zweck des Rechtsberoiungsgesetzes einerseits und dem

mit den Ausnohmeregelungen verfolgten Zweck ondererseits. Grund-
sötzlich soll die Rechtsberoiung und Rechtsbesorgung den hierfür

besonders ousgebildeten und durch die Rechtsordnung mit besonderer

Verontwortung ousgestotteten Orgonen der Rechtspflege, den Rechts-

onwölten, vorbeholten sein. Donn ober; wenn die Ausübung eines

Berufes oder derAbschlu0 eines Geschoftes unmöglich gemochtwürde,
wenn nicht im Rohmen des Geschöftsobschlusses eine gewisse rechts-

berotende oder rechtsbesorgende Tötigkeit erloubt würde, soll eine

Ausnohme gelten. So soll etwo beim Verkouf eines Kroftfohrzeuges Rot

und Hilfe im Hinblick ouf die obzuschließenden Versicherungen gewöhrt
werden dürfen, beim Verkouf von für den Export bestimmten Woren im

Hinblick ouf die erforderliche Ausfuhrgenehmigung (vgl. die Beispiele bei

Altenhoff-Busch-Kompmonn, o.o.O., Rdz. 409). Vorliegend wird die
berufliche Betötigung der Beklogten in ihrem Gewerbezweig nicht do-
durch beeintröchtigt, doß ihr die Rechtsberotung und Rechtsbesorgung
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im Hinblick ouf die Abwehr von Abmohnungen ihrer Stützpunkthöndler

durch Mitwettbewerber, die ous den von der Beklogten veronloßten

Werbeonzeigen herrühren, untersogt ist. Es bleibt der Beklogten unbe-

nommen, ihre Stützpunkthöndler intern zu beroten oder ihnen onwolt-
liche Unterstützung zuteil werden zu lossen. Die Durchführung der

Werbung für die Stützpunkihandler erfordert es nicht, doß die Beklogte

selbst die Verteidigung der Werbung übernimmf die Verteidigung folgt

der bereits durchgeführfen Werbung noch, sie dient weder ihrer Vor-

bereitung noch ihrer Durchführung {vgl. insoweit die Beispiele bei

Altenhoff- Busch- Kompmonn, o.o.O., Rdz. 4101.

Weiteführende Rechtsprechungshinweise :

Zur Rechtsberotung durch Steuerberoter vgl. OLG Homm, Urt.v.

28. B.l9B5 - 25U273/84 Gl 1986,50 : DB 1986,32und weiterführende

Rechtsprechungshinweise in Gl 1986, 5lf.

Hoftung des Steuerberolers
- Steuernochveronlogung in der Außenprüfung

- Schoden trotz rechtmößiger Steuerfestsetzung?
(OLG Düsseldod Urt. v. 27.2.1986 - 1B U 172/ 851

leitsotz:

Ein Steuerberote; gegen den sein Auftroggeber den Vorwurf erhebt,

die nochtrögliche Ausdehnung einer bereits vorgenommenen Betriebs-

prüfung ouf weitere Zeitröume pflichtwidrig nicht verhindert zu hoben,

hot seinem Auftroggeber nicht Schodenersotz wegen der Sieuern zu

leisten, welche gegen den Auftroggeber oufgrund der erweiterten

Betriebsprüfu n g no chirö g I ich festgeseizt werden.

Leitsötze (d.Verf.),

Die Veronlogung in der Betriebsprüfung fühd nurzu einem Steuerschoden

des Mondonten, wenn er zu Unrechl zvr Zohlung von Steuern heron-

gezogen wird. Dozu muß der Mondont etwos Konkretes vortrogen.
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Pouschole - nichi nochprüfbore - Behouptungen können nicht zur
Grundloge für eine Beweiserhebung durch Einholung eines Soch-
verstöndigeng utochtens gemocht werden.

Es ist nicht Aufgobe eines steuerlichen Beroters, den Mondonten dovor
zu bewohren, doß er totsöchlich geschuldete Steuern nicht bezohlen
muß.

Aus den Gründen

b. Es genügt nicht, doß der Klöger in diesem Zusommenhong ouf die
ergongenen Steuerbescheide verweist (schriftsoiz vom 30.12.1985,

Bl. 186 GA). Diesen Steuerbescheiden konn der Senot lediglich ent-
nehmen, doß gegen den Klöger Steuern in dieser Höhe festgesetzt
worden sind. Sie geben ober keinen Aufschluß dorüber, ob und
inwieweit diese Sieuern möglicherweise zu Unrecht festgesetzt
worden sein sollten. Dozu hötte der Klöger etwos Konkretes vor-
trogen müssen (vgl. hierzu ouch Gröfe/Suhr, Die Hoftung des Steuer-
beroters in zivilrechtlicher, steuerrechtlicher und steuerstrofrechtlicher
Hinsicht, 1978, S. 671.

c. Ebenso genügi nicht der weitere Vortrog des Klögers ouf S.2 des
bereits ongeführten Schriftsotzes vom 30.12.1985 (Bl. IBZ GAl, doß
,,die ursprünglich obgegebenen Erklörungen zutreffend gewesen
seien, sie hötten ouf der Buch{ührung bosiert, welche die Beklogte fur
den Klöger erstellt hobe, die Anderung oufgrund der Betriebsprüfung
seien in vollem Umfong unberechtigt gewesen (sochverstöndigen-

gutochten)'1

Diese pouschole Behouptung istfür den Senot nicht nochprüfbor und
konn schon deswegen nicht zur Grundloge für eine Beweiserhebung
durch Einholung eines Sochverstöndigengutochtens gemocht
werden.

3. Der Klöger will die Beklogte ouch für dieienigen Kosten veroniwodlich
mochen, welche mii der Aufbereitung des Totsochenmoteriols durch
seinen ietzigen steuerlichen Beroter ongefollen sind und onfollen
werden (Schriftsotz des Klögers vom 30.12.1985 ouf S. 2,8l..187 GA
sowie Rechnung des Steuerberoters Dr.W. on den Klöger vom
31.12.1983, 8l,.177 GAl. Auch hier ist indes eine schodenursöchlich
gewordene Verontwortlichkeit der Beklogten nichi festzustellen.

7. Yerlelzung des Steuergeheirnnisses durch Strof-

sochenstelle des Finonzomtes

B. U n beden klichkeitsbescheinigu ng des Finonzomtes

bei Kreditgewöhrung des Londes zur lndustrie-

onsied[ung

9. Zwongsvollstreckung wegen SteuerForderung in
Eigentum eines Dritten mit onschlie$enden Ver-

steigerung ohne vorherige K[örung der Eigenfums-

verhöltnisse

- Amtspflichten in Vollstreckungsverfohren -

10. Freigobe einer Sicherheit zum Nochteil eines

Ste u e rgeso mtsch u ld ners

I I . Pflichturidrige Forderungspföndung durch dos
Finonzomt

12. Schödigung durch Vorgehensweise der Steuer-

fohndung

13. Nichtbeochtung eines Antroges ouf Verrechnung
von Umsotzsteuerguthoben

14.Zvr Froge omtspflichtwidrigen Vorgehens von

Beomten der Finonrverwoltung bei Erwirkung und

Vollzug eines Durchsuchungs- und Beschlog-
nohmebeschlusses

15.Zur Pflicht des Finonzomtes zur sochgerechten,
d. h. richtigen und unmißverstöndlichen sowie
vollstöndigen Auskunftserteilung und Aufklörung
bei Abtretung von Steuerguthoben

BGH StB 1981,147,
vgl. ouch RG JW
1934,42ü

BGH VersR 1962,
444

tsGHZ 8d.32,24A

BGH N\Ä^/7 1982,
393; VersR 1982,
898 : BB 1982,
1451 : StB 1983,
13 mii Anm. Heine

RG DR 1942,1242

RG JW 1934,2767

OLG Fronkfurt,
siB l98l,36

LG Moinz StBg
1990,203: StB ]981,149

LG Honnover,
881977,t138: DSIR 1977,358: St891977,81

BGHVersRl9B3,37

OLG Homm,
Urr.v.24.7.1981
Gt 2/82
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Primöre Hoftung des Steueöeroters

Dem Klöger persönlich konn nicht ongelostet werden, doß er dos nicht

erkonnt und nicht dorouf bestonden hot, doß der Einspruch weiier
verfolgt wurde (g 839 Abs.3 BGBI.

Der Fochonwolt, der ihn lg8l unstreitig vertrot, hötte die steuerrechtliche

Loge ober möglicherweise erkennen können und den Einspruch nicht

zurücknehmen dürfen, so doß er dem Klöger ersotzpflichtig geworden
sein könnte.

Der Klöger und seine Erben, die Berufungsbeklogten, hoben keinen

Sochverho lt vorgetro gen, d er ei nen solchen Ersotzo nspruch o ussch lösse.

Gemöß $ 839 Abs.l Sotz2 BGB besteht doher (nochl kein Amtshofiungs-

onspruch.

Erst wenn die Berufungsbeklogten vergeblich versucht hoben werden,
einen Ersotzonspruch gegen den Fochonwolt durchzusetzen, köme eine

Hoftung des beklogten Londes in Froge, dessen Beomte ebenfolls den
Eintritt der Festsetzu n gsveriö h ru n g veru rsocht ho ben.

Weiteführende Rechtsprechungshinweise zur Amtshoftung

des Finonzomtes

Der Senot konn, wie ousgeführt ist, nicht dovon ousgehen, doß, pflicht-

widrig verursocht durch die Beklogfe, zu Unrecht gegen den Klöger

Steuern festgesetzt worden sind. Domit entfollen ober ouch dieienigen

Voroussetzungen, welche es rechtfertigen könnten, der Beklogten die

Kosten onzulosten, welche durch die Einscholtung des Steuerberoters

Dr. W. dem Klöger entstonden sind oder in Zukunft noch entstehen

können.

Der Klöger vertritt die Auffossung, hinsichtlich der für die Johre 1974 und

l9Z5 no cherhobenen Steuern fol ge d ie Schodenersotzverpf lichtu n g der

Beklogten bereits dorous, do0 sie die om 6.4.1982 ongeordnete

Erweiterung der Betriebsprüfung und domit die folgende Steuernoch-

erhebung nicht verhindert hobe. Dos önded indes on der rechtlichen

Beurteilung hinsichtlich des eingeklogten Schodenersotzonspruchs

nichts.

Auch insoweit fehlt es on der Feststellborkeit eines ouch nur möglichen

Schodens, weil nicht festzustellen ist, doß die für diese Johre nocherho-

benen Steuern totsöchlich nicht geschuldet wurden.

Entgegen der vom Klöger vertretenen Auffossung liegt ein Schoden

nicht schon dorin, doß diese Steuern überhoupt noch von dem Klöger

erhoben worden sind. Selbst wenn - wos indes hier nicht der Foll wor -
die Beklogte bei pflichtgemöDem Verholten eine Erweiterung der

Betriebsprüfung und domit die Nochforderung geschuldeter Steuern

mit Erfolg hötte verhindern können, schuldete sie dem Klöger wegen

Nichteintritts dieses Erfolgs nicht Schodenersotz.

Es ist nichtAufgobe eines steuerlichen Beroters und deswegen ouch nicht

ln ho lt ei nes rechtmößigen Steuerberotu n gsvedro ges, den Auftro g g eber
dovor zu bewohren, do0 er totsöchlich geschuldete Steuern nicht be-

zohlen muß (vgl. $52 StBerG und Gehre, StBerG,l98l g5Z Rdnr.12 und

Rdnr. 3ll.

Die Zq h lu n g totsöch lich gesch u ld eter Steuern stel lt deswegen g ru ndsötz-

lich ouch keinen Schoden dor, für welchen ein Steuerberoter bei Pflicht-

verlefzung gegenüber seinem Auftroggeber oufzukommen hot (vgl.

Gröfe/Suhr, Die Hoftung des Steuerberoters S.65 und 66; Spöth, Diezivil-

rechtliche Hoftung des Steuerberoters, 1977 Rdnr. 236, 5. 143; Tousend,

Die Hoftung des Steuerberoters gegenüber Unternehmen und Finonz-

omt,1979, Nr.8.3, S. 1311.

I . Unbegründete Steuerveronlogung

- Amtspflicht bei Ermittlung der Steuerpflicht und

bei Festselzung der Steuer -

2. Unbegründeter Hoftungsbescheid

3. Doppelte Eingobe von Beiriebseinnohmen und

Gewinn

4. Yerzögerte Sochbehondlung des Finonzomtes bei

Vollziehung eines unrichtigen Steuerbescheides

5. Absichtliche Unterdrückung von Antrögen des

Steuerpflichtigen

6. Schödigung eines Steuerpflichtigen durch Ein-

legrng eines Rechtsmittels noch Fristoblouf

- Amtspflicht zur Beochtung der Verfohrens-

vorschriften -

RGZ Bd.165,257;
BGHZBd. 39,77;
BGHZVeTsR 196i,

S.533 {betrifft'
Schörzungs-
veronlogungl

LG München,
BB 1959, S,874

LG München l,

DSIR t980,103

BGH WM 1963,
349

RGZ Bd. 157,197
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Geb ü h ren recht/Sleuerberotergeb üh renverord n un g
- Höchstgebühr oder Mittelgebühr?

- Unwirkso m keit einer Erfolgsbeteiligu ng

- Anmerkung
(OLG Düsseldorf, Urt.v. 30.4.1986 - lB U 15/86 -, rkr.)

Leitsofz:

Fordert der Steuerberoter ols Honoror die Hochstgebühr, so muß er im
Prozeß die Gründe für eine Uberschreitung der MittelgebUhr dorlegen
und bewiesen.

Aus den Gründen:

l. Erfolgsbeteiligung

Auf die vom Klöger besirittene Dorstellung der Beklogten, es sei
zwischen den Porteien eine Erfolgsbeteiligung vereinborf worden,
kommt es nicht on.

Eine solche Vereinborung wöre - dos hot schon dos Londgericht
zuireffend ousgeführt - unwirksom, und 

^Nor 
gemöß $4 StBerG

(Gehre, StBerG, $99 Rdnote5; Eckert/Böttcher, StBGebV Anmerkung
1.2.8 vor 5l).

2. Höchstgebühr oder Mittelgebühr?

Dos dem Klöger zustehende Honoror richtet sich infolgedessen noch
der Steuerberotergebü h renverord n u ng. Die entsto ndenen Gebü h ren
sind lediglich in Höhe der Mittelgebühren berechtigt

ol Soweit der Klöger für die Erstellung der Sfeuererklörungen der
Johre 1979,1980 und i98l die HöchstsöLe berechnet, ist dies noch
$ ll Steuerberotungsgebührenverordnung nicht gerechifertigt Aus
dem Vorbringen des Klögers ergibt sich nicht, doß es sich insoweit
um eine ous dem Rohmen des Normolen follende Tötigkeit und
Angelegenheit hondelt. Es isi insbesondere unerhebJich, doß
bereits Sieuerbescheide vorlogen und - zum Teil - bestondskröftlg
woren. Für eine dodurch bedingie besondereTötigkeit des Steuer--
beroters sind besondere Gebühren vorgesehen. Diese mocht der
Klöger hier ouch geltend. Ebenso ist es unerheblich, doß der KlöEer

der Begründung ob, die Festsetzungsveriöhrung sei Endel979 bzw. l9B0
eingetreten. Dogegen legte der Fochonwolt D für den Klöger Einspruch

ein, nohm diesen ober im November l98l zurück. Der Schodenersotz-
kloge in Höhe von 6.335,50 DM nebst Zinsen hot dos Londgericht mit

der Begründung stottgegeben, der zustöndige Beomte der Finonz-

verwoltung hobe es omtspflichtwidrig unterlossen, die Zinsen rechtzeitig
festzusetzen.

Die Berufung des beklogten Londes istzulössig und hot Erfolg. Die Kloge
ist (derzeitl unbegründet, weil eine onderweitige Ersotzmöglichkeit nicht
ousgeschlossen werden konn ($839 Abs.l Solz2 BGB, Art.34 GG).

Ebenso wie dos Londgericht geht der Senot dovon ous, do0 dos Finonz-

omf von Amts wegen verpflichtet wor, die Zinsen zugunsfen des Klögers

rechtzeitig festzusetzen ($$ 236 fl AO), und doß eine schuldhofte

Verletzung dieser Amtspficht zivilrechtliche Schodenersolzonsprüche
begründen ko n n. Die steuerrechtl ichen Vorsch riften ü ber d ie Festsetzu n gs-

veriöhrung schließen Ansprüche ous Art.39 GG nicht ous. Die vom
Beklogten in Bezug genommene Entscheidung BGHZ 11, 212 f. betrifFt

einen gonz onderen Foll; dort hotte der Klöger es unterlossen, einen
vermeintlichen Anspruch o uf Tren n un gsentschödig u ng rechtzeitig einzu-
klogen, wöhrend es hier dorum geht, do0 ein schuldhoftes Unterlossen
der Finonzverwoltung zur Festsetzungsveriöhrung geführt und dem
Klöger den Zinsonspruch genommen hot. Gemö{J 947 AO ist der Zins-

onspruch erloschen.

Entgegen der Ansicht des Londgerichts hotfe ober die Rücknohme des
Einspruchs im Johre l98l eine steuerrechtliche Bedeutung, die sich ouf den
Schodenersotzonspruch ouswirkt Denn wie in der Klogeschriftzutreffend
hervorgehoben wird, wor durch das Schr,eiben vom 21.12.1979 noch vor
Ablouf der gesetzlichen Festsetzungsver[öhrung Ende 1979 ein Fest-

setzu ngsontrog gestel lt worden.

DerAntrog vom 21.12.1979 ist vorJohnesende beim zustöndigen Finon,z-

omt eingegongen. Unerheblich ist, dofl er wegen des Zusotzes ,,Finonz-
kosse" zunöchst dieser Verwoltungsobteilung vorgelegt wurde und do{J

dos Finonzorn,t vor Johresende den Antrog nicht mehr beorbeitete, weil
die Belrorde EnerEie spo,rte. Der Zugon,g in d'er BehOrde genügt.

Dieser: Antrog hotte gemö0 S$239 Abs.l Salz2'Nr: 3 und Sotz I i.Vrn.

lZl,Abs" 3 Sotz I AO zu r pelige, doß d ie Festsetzu n gspf I icht n icht schon l9Z9
oder 1980 endete, sondern erst mit der unonfechtboren Entscheidung
über die beon,tr,'ogte Zinsfestsefzung, olso er:si mit der Rücknohme d,es

Einspruchs im J'ohre l98l.
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Dorlehensnehmer noch Kündigung den Rückzohlungsonspruch nicht,

so begehi er - ungeochtet des nochholtigen lnteresses des Dorlehens-

gebers on der Erfüllung dieserVerpflichtung - alvar einen zivilrechtlichen

Vertrogsbruch, ober nicht eine ols Untreue zu bewertende Hondlung.

Ebenso verhölt es sich, wenn der Verwohrer einer Soche sie nicht recht-

zeitig herousgibt. Nichts onderes gilt für den Treunehmer, der ollen

Aufgoben nochkommt, die von derTreueobrede umfo0twerden, iedoch
die Verwirklich ung eines Hero usgo be- oder Erstottu ngso nspruchs seines

Verlrogsportners nicht sogleich erfüllt und dodurch dessen Reolisierung

verzögert.

erst die erforderlichen Unterlogen onfordern und ordnen mußte,

wie er behouptet. Auch dos fuhrt noch nicht dozu, do0 die
Angelegenheit ous dem Rohmen des Normolen föllt.

b) Die Erwögungen zur Beorbeitung der Einkommensteuererklörun-

gen gelten in gleicher Weise ouch für die vom Klöger durch-
gefü h rten Einspruchsverfoh ren h insichtlich d er bereits erg o n g en en

Ein kom mensteuerbescheide.

Der Antrog vom 13.4.,1983 sowie die Einspruchsbegründung vom

13.5.1983 - betreffend den Steuerbescheid für dos Johr 1979 -
reichen inholtlich nicht ous, dos Uberschreiten der Mittelgebühr
zu rechtfertigen. Die dort ongeführte Literotur und der Umfong des

Schriftsotzes deuten nicht ouf einen oußergewöhnlichen, ous dem

Rohmen follenden Arbeitsoufwond und Schwierigkeitsgrod hin.

Doß der Bescheid, um welchen es ging, bereits rechtskröftig wor,

wor eindeutig. Doß der Klöger mit seinem Einspruch Erfolg gehobt
hot, spielt fur die Berechnung der Gebuhr keine Rolle.

Hinsichtlich des Einspruchs für l9B0 entfollt eine Erhöhung der
Mittelgebühr schon deswegen, weil der Klöger insoweit den
Einspruch nichi begründet hoi {vgl. hierzu' Schriftsotz des Klögers

vom 8.2.1985, S. 3, Bl. 30 d.A.l.

c) Hinsichilich der ieweiligen Uberschußberechnungen hot der Klöger
gleichfolls keine ousreichenden Gründe dorgeton, welche den
Ansotz der Höchstgebühren rechtfertigen könnten.

Anmerkung:

Dos Udeil des OLG Düsseldorf stellt eine konsequente Anwendung von
$ ll StBGebV dor'

,,lst fü r die Gebü h ren ein Ro h men vorgesehen, so bestim mt der
Steuerberoter die Gebü hr im Einzelfo I I u nter Berücksichtigu n g

oller Umstönde, insbesondere der Bedeutung der Angele-
genheit, des Umfongs und der Schwierigkeit der beruflichen

Totigkeit noch billigem Ermesseni'

Die in $ll beispielhoft genonnten Umstönde, die bei der Bemessung zu

berücksichtigen sind, sind durch die Einkommens- und Vermögens-

verhöltnisse des Mondonten zu ergönzen (vgl. $ 12 BRAGO; Mittelsteiner-
Scholz, StBGebV 5.22L Für die gleiche Leistung hot ein wirtschoftlich
gutgestellter Auftroggeber eine höhere Vergütung zu entrichten ols ein

weniger bemittelter Mondont {eb. Gerold/Schmidt, B. Aufl. 92f2. Bl.

Amts pfl ichtuerletzu n g d es Fino n zo mles,/Hoftun g
des Steuerberqlers
- Zinsen für Steuerrückvergütungen, S 236 AO

- Festsetzungsveriöhrung, $239 Abs.lZiff.3 AO

- Rechtsprechungshinweis zur Amtshoftung des Finonzomtes
(OLG Koblenz,Ut.v.22.5.1985 - I U 712/B4l

Leitsötze:

l. Zinsen für Steuerrückvergütungen sind von Amts wegen rechtzeitig

festzusetzen.

2. Die steuerrechtliche Festsetzungsveriöh rung schlie0t zivilrechtliche

Amtshoftu n gso nsprüche wegen schu ld hofter Verletzu n g iener Pflicht

nicht ous.

3. Vorrongig ouf Schodenersotz hoftet iedoch ein Angehöriger der

steuerberotenden Berufe, der den Berechtigten vedreten und die

Veriöhrung nicht verhindert hot.

Aus den Gründen:

Amtspflichwerletzung des Fino nzomles

Der von den Berufungsbeklogten beerbte frühere Klöger erhielt in den

Johren 1978 und l9Z9 Sieuerrückvergütungen. Die Festsetzung von

Zinsen hierfür lehnte dos Finonzomt durch Bescheid vom l7.9.l98l mit
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Hoftun g d es Steuerberolers,/Wirlschoftsp rüfers
- Auftrog, Aufbereitung der Buchführung

- Auftrogserweiterung durch einseiiige Erklörungen des Mondonten?
{LG Homburg, Urt.v. 3l.B.l9B3 -19 0 275/B3l

Zurückbeholtung von Mqndontengeldern
und Strqfborkeit wegen Unlreue
- Umfong derTreuepflicht im Anwoltsvertrog
(BGH, Urt.v.30.l0.l9B5 - 2 StR 383/85, RBeistond 1986,l0)

Leitsötze (d.Verf.),

l. Zum Auftrogsinholt' ,,Aufbereitung der Buchführung"
2. Keine Auftrogserweiterung: Mondont erklort, bei der Buchführung

nicht gonz sicher zu sein.

Aus den Gründen:

l. Dem Steuerberoter oblog - neben den nicht im Streit befindlichen
Tötigkeiten - nur die ,,Aufbereitung" der vom Mondonten selbst über-
n om menen Buchf ü h ru n g. Der o uf d iese Weise ei n geg renzte Tötig keits-
bereich des Steuerberoters umfoßte noch Auffossung des erkennen-
den Gerichts nicht eine vollstöndige und lückenlose Uberprüfung oller
Buchungsvorgönge. Ein e dero rf weitgehend e Prüf u n gspf licht wü rd e im

Ergebnis do ro uf h ino uslo ufen, doß der Steuerberoter die Buchfü h ru ng
des Mondonten vollen Umfongs hötte nochvollziehen müssen. Ein so
weit gefoßter Pflichtenkreis wird von dem Begriff der Aufbereitung
nicht gedeckt. Dieser setztvielmehr eine fertiggestellte, d. h. nicht noch-
beorbeitungsbedurFtige Buchholtung vorous.

Versteht mon den Begriff der Aufbereitung im Wortsinne, so stellt sich
noch Auffossung der Kommer durchous die Froge, ob der Steuer-
beroter überhoupt verpflichtet wor, die Journoleintrogungen ouf ihre
Ubereinstimmung mitden zugrunde liegenden Belegen zu überprüfen.
Selbstwenn mon dies indessen grundsötzlich beioht, beschrönkte sich

eine derortige Uberprüfungspflicht ollenfolls ouf die Vornohme von
Stichproben.

2. Die Behouptung des Mondontön, er hobe den Steuerberoter bereits
bei der ersten Besprechung dorouf hingewiesen, do0 er, der Klöger,
in der Buchführung noch nicht gonz sicher sei und doß der Steuer-
beroter fehlerhofte Eintrogungen korrigieren möge, führt zu keiner
onderen Beurteilung.

Eine domit vom Klöger verfolgte Absicht, iegliches Risiko eigener
Fehlleistungen bei der Buchführung ouszuscholten, konnte nur durch

Leitsolz:

Ein Rechtsonwolt, der den von der Treueobrede umfoßten Aufgoben
no ch kom mt, es ied och no ch Verlro gsbeend ig u n g pf I ichtwid rig u nterlößt,
Geld on seinen Mondonten herouszugeben, begeht keine Untreue
gem. $ 266 Abs.l SIGB.

Aus den Gründen:

Verstoßen hot er ollein gegen die Verpflichtung, dos Geld noch Vertrogs-
beendigung on seine Mondontin ouszukehren. Domit hot der Ange-
klogte ober nicht einer Treue-, sondern lediglich einer bloßen Schuldner-
pflicht zuwidergehondelt (Hübner, LK o.o.O.). Auch eine vertrogliche
Beziehung, die sich insgesomt ols Treueverhöltnis i.S.d. 9266 SIGB
dorstellt, konn Verpflichtungen entholten, deren Verletzung nicht vom
Untreuetotbestond geschützt ist.

Moßgebend sind lnholt und Umfong derTreueobrede, so wie sie sich ous
den Vertrogsvereinborungen und deren Auslegung noch Treu und
Glouben ergeben.

Noch den bisherigen Feststellungen werden noch derAbönderung des
Anwoltsvertroges nur die Pflichten des Angeklogten zur Verwohrung
und Anlegung des überlossenen Geldes von der Treupflicht umfoßt.

Der Angeklogte hotte dos Geld zinsbringend onzulegen, er durFte es

nicht ongreifen und nicht geföhrden. Diese vom Angeklogten über-
nommene Geschöftsordnung gestoltete dos Verfrogsverhöltnis ouch zu

einem Treueverhöltnis. Nur die Verletzung dieser spezifischen Treue-

pflichten wöre eine Untreuehondlung gewesen.

Die Pflicht, dos Geld rechtzeitig herouszugeben, unterschied sich nicht
von den Herousgobe- und Rückerstottungspflichten onderer Schuld-
verhöltnisse, die regelmößig keine Treueobrede entholten. Erfüllt etwo ein
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Gl-Leitsätze

I . Wettbeweösve röot/Mo ndo ntensch utzklo usel

lst ein mit einem Betriebsongehörigen vereinbortes Wetbewerbs-
verbot fur die Zeit noch Beendigung des Dienstuerhöltnisses mongels
Vereinborung einer Korenzentschödigung nichtverbind lich, so wird es

nicht dodurch wirksom, doß der Betreffende spöter Geschöftsführer
des Unternehmens (einer Steuerberotungs GmbH) wird.
IOLG Koblenz,UrI.v.l.B.l9B5 - 6 U 618/85, WM l9B5,l4B4)

Anmerkung:
Gemöß $ Z4 Abs. 2llGB erfordert ein wirksomes Wettbewerbsverbot
die Vereinborung einer Entschödigung. Dieses Erfordernis gilt nichtfür
eine Wettbewerbsklousel, die zwischen einer GmbH und ihrem

Geschöftsführer vereinbort wird. Dobei ist es gleichgültig, ob der
Geschöftsführer zugleich Gesellschofter ist (vgl. BA NJW 1984,2366
: WM 1984,996L Wird ein Arbeitnehmer spöter Geschöftsführer
der Steuerberotungs GmbH, so wird die ursprünglich unwirksome
Mondontenschutzklousel nicht outomotisch wirksom. Noch Auf-
fossung des OLG Koblenz hAte die Steuerberotungs GmbH mit dem

Geschöftsführer eine entsprechende Einigung herbeiführen müssen.

2. Sozietöt von Anwoltsnotor und Steueöeroter?

Ein Anwoltsnotor konn sich nicht mit einem Steuerberoter, der nicht

zugleich Rechtsonwolt ist, zur gemeinsomen Berufsousübung ver-
binden (Bestötigung der bisherigen Rspr: - BGH DNotZ l98l, 1331.

{BGH, Beschl.v. 14.10.1985 - NotZ 3/85, DNotZ 1986,3071

3. Angebot unedoubter Rechtsberotung

Bietet ein nicht eingetrogener Verein im Rundschreiben sowohl wirl-
schoftliche ols ouch rechtliche Berotung in Wettbewerbsobsicht on,
so verstößt er gegen die guten Sitten des Wettbewerbs.
{OLG Fronkfurt/M., Urt.v. 11.4.1985 - 6 U l89l83)

Gl-Leitsötze

eine entsprechend weitgehende Prüfungspflicht des Beklogten ouf-
grund schuldrechtlich bindender Vereinborung der Porteien in die Tot

umgesetzt werden. Dos ober ist noch den vorongegongenen Aus-

führungen gerode nicht geschehen.

Die unbestrittene Totsoche, do0 der Beklogte stets sömtliche Belege

beim Klöger onforderte, sogt über Art und Umfong seiner vertroglich
geschuldeten Tötigkeit nichts. Die Behouptung des Klögers schließlich,

der Beklogte hobe onhond dieser Belege totsöchlich die Buchführung

im einzelnen nochgeprüft, beruht ersichtlich nur ouf einer Vermutung

und ist schon ous diesem Grunde unerheblich.

Revision durch TelebrieflTelekopie

'1. Telebrief: Die neue technische Ubermittlungsform von Schriftstücken

mit Telebriefverfohren der Deutschen Bundespost genügt den Form-

erfordernissen für die Revisionseinlegung ($120 Abs.i der Finonz-

gerichtsordnungl. Bei Ubersendung eines fristgebundenen Schrift-

sotzes gehort es dobeizu den Sorgfoltspflichten des Absenders, sich

bei der Telebriefstelle über die Loufzeiten und Zustellformen eines

Telebriefs zu informieren und bei drohendem Fristoblouf die beson-

dere Zustellform des Eilbriefs zu wöhlen.
(BFH, U11.v. 20.3.1986 - lV R l82l83,5/)

2. Telekopie: Eine Rechtssoche hot grundsötzliche Bedeutung, wenn zu

erworten ist, doß die Entscheidung im künftigen Revisionsverfohren

dozu dienen konn, die Rechtseinheit in ihrem Bestond zu erholten
oder die Weiterentwicklung des Rechts zu fördern. Dos ist nicht schon

desholb der Foll, weil die Rechtsfroge bisher noch nicht höchstrichter-

lich entschieden worden ist. An der grundsörzlichen Bedeutung fehlt
es, wenn die Behondlung der Rechtsfroge durch dos Finonzgericht

der eindeutigen Rechtsloge und der ollgemeinen Auffossung im

Schrifffum entspricht.
(BFH, Urt.v. 14.3.1986 -VlB 44/B4l
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Unzulössige Rechtsberotung

- Sinn und Zweck des Rechtsberotungsgesefzes

- U n m ittel bo rör Zuso m men ho ng zwischen Rechtsbesorg u n g

und Gewerbebetrieb Art.l $5 Nr:lRBerGl
(OLG Köln, Urt. v.. 5. 2. 1986 - 6 U 128 / BS - rechtskiaftig )

Hoftung des Sleuerberolers
- Steuernochveronlogung in der Außenprüfung

- Scho d en irotz rechtm öß ig er Steu erfestsetzu n g ?

(oLG Düsseldo4 U*.v. 27.2.1986 -18U172/851

Hoft ung des Steuerberoters/Wirtschoftsprüfers
- Auftrog' Aufbereitung der Buchführung

- Auftrogserweiterung durch einseitige Erklörungen

des Mondonten?
(LG Homburg, Urt.v. 31. B. l9B3 - 19 A 275/831
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